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Ponf^ch 3>22O ’ 55C22 Mainz • ' ,

An die .■ ' Ministerium für Bildung
Schuileiterinnen und Schulleiter

An die
Personalräte

der Gymnasien, in denen der Personalrat 
die Einigungsstelle angerufen hat

Ptetrifft: Freistellungen für die örtlichen Person^lräte nach dem -neuen •Landespersonalvertre- ■ 
tungsgesetz . 

Bezug: Mein Schreiben vom 11.10.1993 ah die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie mein 
Schreiben vorn gleichen Tage an die örtlichen Personalräte, die die Einigungsstelle 
angerufen haben, Az.: jeweils 94? A - Tgö.Nr. 2324/93 ■

Sehr geehrte Damen und Herren, • ■ ■

mit Schreiben vom 11.10.1993 hatte ich Sie über das Ergebnis des ersten Einigungsstellenver­

fahrens zu der Frage der Freistellung der örtlichen Persönalräte nach dem' neuen Landesperso­

nalvertretungsgesetz unterrichtet. Ich hatte die Hoffnung ausgedrückt, daß es anhand der ge­

fundenen Einigungsformel - wie sie in dem Schreiben an die Schulleiterinnen und Schulleiter 

vom. 11-10-1993' im einzelnen erläutert worden ist - nunmehr möglich sein weide,, vor Ort zu' 

einer einvernehmlichen Regelung zu kommen. '

Inzwischen haben in zwei weiteren Bereichen - dem der Sonderschulen und dem der Gymnasi­

en -je ein-weiteres Einigungsstellenverfahren stattgefunden, die auf der Basis der im ersten 

Einigungsstellenverfahren entwickelten Einigungsformel zu einvernehmlichen Ergebnissen ge­

langt sind. . .

■ ' TclcfonfZentnlej^osiJlJieo-TeiefixCOSmjlS-ZSZS ' ■
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Die Einigungsstelle im Bereich der Gymnasien hat am 10.0&. 1994 getagt. Der einstimmige 

Beschluß öbexnimnit grundsätzlich die Efnigungsfoxmel aus dem ersten EiriigungssteHenverfah- 

ren - siehe Schreiben an die Schulleiterinnen und Schulleiter vom 11,10.1993 schreibt diese 

jedoch in Anknüpfung an den Einigungsstellenbeschluß im Bereich der Sonderschulen bezüg­

lich der Hage der berücksichtigüngsfähigen spezifischen Verhältnisse der jeweiligen Dienststel­

le - siehe zu 4 des Schreibens vom 11,10.1993 an die Schulleiterinnen und Schulleiter - wie 

folgtfort:

Es besteht Einvernehmen, daß die Besonderheiten der Schularten bei der Ermitdurig der frei- 

stellnng nach § 40 Abs. 2 LPersVG außer Betracht bleiben müssen, -weil der Gesetzgeber bei 

dieser pauschalierten Freistellung nicht nach" Arten von Dienststellen unterschieden hat

Hinsichtlich einer über die Mindestfreistellung nach § 40 Abs. 2 LPersVG hinausgehenden Be­

freiung formuliert die Einigungsstelle nunmehr, sie vertretß die Auffassung, daß

a) . einerseits zur Berücksichtigung spezifischer Besonderheiten der'jeweiligen Schule der

Schulleiter und der Personalrät die Befugnis haben sollen, über die. festgesetzte Mindest­

freistellung hinaus ergänzende Freistellung zu vereinbaren, wenn und soweit dies erfor- ■

' derlich ist; Dabei sind diese Besonderheiten der Ursache nach nicht auf spezielle Um­

stände beschränkt. Maßgeblich ist allein der Nachweis der Erforderlichkeit des erhöhten 

Arbeitsaufwandes. Streitigkeiten in diesem Bereich können durch Anrufung der Einstel- 

lungsstelle entschieden wenden; . . ■

b) : andererseits zur Berücksichtigung- der für die Personalratssitzungen erforderlichen Zeiten

der Schulleiter und der Persönalrat die Befugnis haben sollen, in Abgeltung des An- 

spmchs auf Arbeitsbefreiung aus § 39 LPersVG.pauschalierte Arbeits- und DiehstbefreL 

ußg za vereinbaren, Streitigkeiten in diesem Bereich sind allerdings nicht durch Anrufung 

der Einigungsstelle entscheidbar, da §. 39 LPersVG im Unterschied zu § 40- LPefsVG in- 

soweit eine Anrufung der Einigungsstelle nicht vofsieht.,

ThtS fei' Was Atz CÄ
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Sehr geehrte bamen und Herren, ‘ ' /.

ich hoffe, daß es Ihnen auf der Basis dieser so fortgeschriebenen Einigungsfoimel nunmehr' 

möglich sein wird,' auch im Bereich der Gymnasien in allen Fähen zu einer Einigung zu kom­

men. Das .in dem Schreiben an die Schulleiterinnen und Schulleiter vom 11.10,1993 auf den

. Seiten 5 und 6 ziim verantwortungsvollen: Umgang mit den unter a und b genannten zusätzli­

chen Möglichkeiten Gesagte ist weiter wichtig.

Bitte teilen Sie rhir mit, ob Sie sich haben einigen können.

Mit freundlichen Grüßen ■ ■ ■ -
Tm Anftrjacr

. (Dr. Reiners ) . ■ 1 . ■ ' ' . '
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